
 
 

 

Gegenantrag des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 

zur Hauptversammlung der Heckler & Koch AG am 20.06.2023 

 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 7a:  
 
Ergänzung der Satzung in Ziff. 13 um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer 
virtuellen Hauptversammlung vorzusehen 
 
 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Beschlussvorschlag 
von Aufsichtsrat und Vorstand abzulehnen, den Vorstand zu ermächtigen, über die Durchführung 
einer virtuellen Hauptversammlung entscheiden zu können. 
 
 
Begründung:  
 
Das Format und die Art und Weise, wie eine Hauptversammlung durchgeführt wird, betreffen 
elementare Aktionärsrechte. Daher sollte die Hauptversammlung und nicht der Vorstand darüber 
entscheiden, zu welchen Bedingungen bzw. in welchem Format zukünftige Hauptversammlungen 
durchgeführt werden sollen. Zudem sollte die Hauptversammlung auch darüber entscheiden dürfen, 
ob als weitere Option ein hybrides Format umgesetzt werden soll, welches die Vorteile einer 
Präsenz-Hauptversammlung mit jenen einer rein virtuellen Veranstaltung vereint. 
 
Während die meisten anderen Aktiengesellschaften eine solche Vorstandsermächtigung auf zwei 
Jahre begrenzen, möchte die Verwaltung den Vorstand gleich für ganze fünf Jahre ermächtigen. 
Über die Wahrung der eigenen Interessen der Aktionär:innen bei der Wahl des 
Hauptversammlungsformats sollten diese selbst entscheiden. 


